
Gesetz- und 
Verordnungsblatt
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin · Herausgeber: Senatsverwaltung für Justiz

417

65. Jahrgang   Nr. 21 Berlin, den 2. September 2009 03227

Inhalt

 24.8.2009 Verordnung zur Aufhebung der Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen an der Freien  
  Universität Berlin für das Wintersemester 2009/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
 221-19-4

 24.8.2009 Verordnung über die Veränderungssperre 3-15/7 im Bezirk Pankow, Ortsteil Wilhelmsruh. . . . . . . . . . . 419

 18.8.2009  Berichtigung der Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans II-27-1 im Bezirk Mitte von Berlin,  
Ortsteil Moabit, vom 16. Juni 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

Abkürzungen: GVBl. = Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin, VOBl. = Verordnungsblatt Berlin Teil I bzw. Teil II, BGBl. = Bundesgesetzblatt Teil I, II bzw. III,  
GVABl. = Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblatt für Berlin, GBl. = Gesetzblatt der DDR Teil I bzw. Teil II, ABl. = Amtsblatt für Berlin

417_421_GVBl_2009_21.indd   417 27.08.09   14:33



418 Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      65. Jahrgang      Nr. 21      2. September 2009418

Verordnung 
zur Aufhebung der Verordnung über die Festsetzung  

von Zulassungszahlen an der Freien Universität Berlin  
für das Wintersemester 2009/2010

Vom 24. August 2009

Auf Grund des § 3 Absatz 1 Satz 3 des Berliner Hochschulzulas-
sungsgesetzes in der Fassung vom 18. Juni 2005 (GVBl. S. 393), 
zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 29. Oktober 2008 
(GVBl. S. 310), wird verordnet:

§ 1 
Aufhebung

Die Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen an 
der Freien Universität Berlin für das Wintersemester 2009/2010 
vom 3. Juli 2009 (GVBl. S. 319) wird mit Wirkung vom 18. Juli 
2009 aufgehoben.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 24. August 2009

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung

Prof. Dr. E. Jürgen Z ö l l n e r
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Auf Grund des § 16 Absatz 1 und des § 17 Absatz 3 des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Ge-
setzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Kopenhagener Straße 77 und das angrenzen-

de Flurstück 45 (teilweise), Flur 144 (teilweise) im Bezirk Pankow, 
Ortsteil Wilhelmsruh, für die die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung neben ande ren Grund stücken die Aufstellung eines Be-
bauungsplans beschlossen hat, tritt eine Verän derungssperre gemäß 
§ 14 des Baugesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungsbe-

reichs der Ver änderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnahme 
beim Bezirksamt Pankow von Berlin, Abteilung Kultur, Wirtschaft 
und Stadtentwicklung, Amt für Planen und Genehmigen, – Verbindli-
che Bauleitplanung – und – Bauaufsicht – aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über 

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädi gungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Verände rungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Gel tendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausfüh rung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verord nung schriftlich ge-
genüber der für die verbindliche Bauleitplanung zu ständigen Se-
natsverwaltung geltend machen; der Sachverhalt, der die Verlet zung 
begrün den soll, ist darzulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur 
Aus führung des Baugesetzbuchs wird die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvor schriften die ses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 
1 genannten Frist unbeacht lich. Die Be schrän kung des Satzes 1 gilt 
nicht, wenn die für die Verkündung dieser Verord nung geltenden 
Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 24. August 2009

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Ingeborg J u n g e-R e y e r

Verordnung
über die Veränderungssperre 3-15/7 

im Bezirk Pankow, Ortsteil Wilhelmsruh
Vom 24. August 2009
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Berichtigung 
der Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans II-27-1  

im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Moabit, vom 16. Juni 2009

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwä gungsvorgangs,

4.  eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die 
im Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten 
sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Mitte von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genann-
ten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und ge-
mäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für 
die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften ver-
letzt worden sind.“

Berlin, den 18. August 2009

Bezirksamt Mitte von Berlin

Dr. Christian H a n k e

Bezirksbürgermeister

G o t h e

Bezirksstadtrat

Die Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans II-27-1 
im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Moabit, vom 16. Juni 2009 
(GVBl. S. 290) wird wie folgt berichtigt:

„§ 3
Auf die Vorschriften über

1.  die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 
und 2 des Baugesetzbuchs) und

2.  das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Bauge-
setzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvor-

schriften, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 
Absatz 2a, 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bauge-
setzbuchs beachtliche Verletzung der Vor schriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans,
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